
mus vermieden werden. Auch 
hier gilt unser bewährter 
Grundsatz, daß alles durch 
die Bauern differenziert und 
schrittweise durchgeführt wird“, 
betonte Genosse Walter Ul
bricht in seiner Rede auf dem 
VII. Parteitag.

Der Kooperationsrat
Zur Organisierung der Koope
ration schaffen sich die Mit
glieder der Genossenschaften 
und die Landarbeiter demo
kratische Organe: Koopera-
tiQnsräte, Kommissionen und 
Aktivs. Die Mitglieder des Ko
operationsrates werden in 
Mitglieder- bzw. Belegschafts
versammlungen der beteiligten 
Betriebe gewählt und sind 
ihnen rechenschaftspflichtig.
Jeder Kooperationspartner ver
fügt im Kooperationsrat unab
hängig von der Zahl der be
nannten Vertreter über eine 
Stimme. So wird die Gleichbe
rechtigung aller Partner ge
sichert und die demokratische 
Mitbestimmung der Betriebe, 
ganz gleich ob es sich um große 
oder kleine Betriebe, um VEG, 
LPG Typ III oder Typ I han
delt, gewährleistet. Damit wird 
auch dem immer wieder auf
tretenden Argument, „wir als 
kleine LPG werden von den 
großen benachteiligt“, der Bo
den entzogen. Es kommt dar
auf an, daß die Vertreter jedes 
Betriebes im Kooperationsrat 
ernsthaft mitarbeiten und aus 
Überzeugung den Maßnahmen 
zustimmen. Es geht darum, in 
freimütiger Diskussion die 
effektivsten Lösungen zu fin
den und dabei die betrieblichen 
Interessen zu berücksichti
gen.
Die Aufgaben, die Pflichten 
und die Rechte des Koopera
tionsrates ergeben sich vor 
allem aus dem Ziel der Koope
ration, mehr und billigere Pro
dukte mit höherem Gebrauchs
wert zu produzieren, sie er
geben sich aus der Art der ko
operativen * Zusammenarbeit.

Der Kooperationsrat hat kei
nerlei Recht in die finanzielle 
und juristische Selbständigkeit 
der einzelnen Betriebe qinzu- 
greifen.
Der Kooperationsrat ist dazu 
berufen, die von den Mitglie
dern der Genossenschaften und 
von den Landarbeitern be
schlossenen Maßnahmen zur 
Zusammenarbeit zu koordinie
ren, die ökonomischen Bezie
hungen zwischen den kooperie
renden Betrieben so zu gestal
ten, daß der höchste Nutzen 
für jeden Betrieb und für die 
Volkswirtschaft erreicht wird, 
die Konzentration und Spezia
lisierung der Produktion lang
fristig vorzubereiten. Er kon
trolliert die Einhaltung der 
vertraglichen Vereinbarungen. 
Der Kooperationsrat schätzt 
in regelmäßigen Zeitabständen 
den Stand der kooperativen 
Zusammenarbeit ein, berät 
weitere Maßnahmen zur plan
mäßigen Entwicklung der Ko
operationsgemeinschaft und 
unterbreitet den Mitglieder- 
bzw. Belegschaftsversammlun
gen der beteiligten Betriebe 
Vorschläge und Empfehlungen 
zur Beratung und Beschlußfas
sung. Er ist ein demokratisches 
Organ der an der Kooperation 
beteiligten Betriebe und orga
nisiert auf der Grundlage der 
von den Genossenschaftsbau
ern und Landarbeitern gefaß
ten Beschlüsse die Koopera
tion.

Kommissionen und Aktivs
Sehr bewährt hat sich die Ar
beit von ständigen und zeit
weiligen Kommissionen und 
Aktivs des Kooperationsrates. 
Sie sind keine Hilfsorgane, 
sondern objektive Bestandteile 
der wissenschaftlichen Lei
tungstätigkeit, Organe der sich 
ständig weiter entwickelnden 
sozialistischen Demokratie, auf 
die sich der Kooperationsrat 
stützt.
Sie bieten die Möglichkeit, 
viele Mitglieder der Genossen

schaften und Landarbeiter in 
die perspektivische Planung 
einzubeziehen. Sie arbeiten 
Empfehlungen für den Koope
rationsrat zur weiteren Inten
sivierung der landwirtschaft
lichen Produktion, zur Hebung 
der Bodenfruchtbarkeit und 
zur Einführung industriemäßi
ger Produktions- und Lei
tungsmethoden aus. Gleichzei
tig unterstützen sie den Ko
operationsrat und die Betriebe 
bei der Meisterung der Pro
bleme der wissenschaftlich- 
technischen Revolution. Sie 
treten als wichtige Organe der 
gesellschaftlichen Kontrolle 
auf.
Die Einbeziehung eines großen 
Kreises von Genossenschafts
bauern und Landarbeitern in 
die Gestaltung der Koopera
tionsbeziehungen sollte durch 
die Grundorganisationen stär
ker gefördert werden. Durch 
die Teilnahme und Mitwirkung 
der unmittelbaren Produzenten 
an der perspektivischen und 
prognostischen Tätigkeit ent
wickelt sich die sozialistische 
Demokratie. Je mehr Menschen 
in den Organen der Koopera
tion mitarbeiten, desto rascher 
entwickelt sich das neue Den
ken.

Verträge
Die disziplinierte Zusammen
arbeit der Betriebe in der Ko
operationsgemeinschaft erfor
dert auch rechtliche Vereinba
rungen. Die Grundlage der Zu
sammenarbeit in der Koopera
tionsgemeinschaft ist der Ko
operationsvertrag. Er enthält 
die wesentlichsten Festlegun
gen über die Kooperationsbe
ziehungen. Der Kooperations
vertrag ist durch die Mitglie
derversammlungen der koope
rierenden Betriebe zu beschlie
ßen und wird in bestimmten 
Zeitabständen überarbeitet 
und neu bestätigt. Er bildet 
gleichzeitig die Grundlage für 
gesonderte Verträge, mit de
nen die konkreten ökonomi-

1067


